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 ARAG: Tierische Verbrauchertipps  

ARAG Experten mit tierischen Urteilen 

Wenn zwei sich streiten… 

… sollte man sie streiten lassen. Zumindest, wenn es sich um Hund und Katze handelt, die wenig 

Sympathie füreinander haben. Doch als der Nachbarhund sich Zugang zu ihrem Grundstück verschaffte 

und auf ihre Katze losging, handelte die Besitzerin der Samtpfote instinktiv und wollte ihrem 

Stubentiger mit einem Besen zu Hilfe eilen, mit dem sie gerade Schnee fegte. Beim Eingreifversuch 

stolperte sie allerdings und fiel der Länge nach hin. Dabei verletzte sie sich an Handgelenk und Knie. 

Daraufhin forderte sie Schadensersatz und Schmerzensgeld vom Hundehalter. In zweiter Instanz hatte 

ihre Klage nach Angaben der ARAG Experten Erfolg: Die Richter waren der Ansicht, dass ein Tierhalter 

nicht nur für Verletzungen haftet, die sein Tier unmittelbar verursacht. Vielmehr seien auch Fälle 

umfasst, in denen andere Personen beim Versuch zu helfen verletzt werden (Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main, Az.: 4 U 249/21). 

 

 

Vom Pferdehintern geschubst 

Wäre sie mal besser auf dem Pferd geritten, statt an dem Pferd vorbeizuradeln. Es hätte der 

Radfahrerin viele Schmerzen erspart. Denn bei dem Versuch, mit dem Drahtesel an zwei Pferden 

vorbeizufahren, machte eines der Tiere einen Schritt zur Seite und schubste die Radlerin mit dem 

Hinterteil von ihrem Gefährt. Dabei zog sie sich diverse durchaus schwere Verletzungen zu, unter 

anderem einen Trümmerbruch einer Schulter. Daraufhin forderte sie Schmerzensgeld und 

Schadensersatz von der Reiterin und Halterin des Pferdes. Die behauptete zwar zunächst, die Radlerin 

sei durch ihr eigenes Bremsmanöver gestürzt, doch zahlen musste sie nach Information der ARAG 

Experten am Ende trotzdem. Denn egal, ob direkt oder indirekter Körperkontakt zwischen Pferd und 

Radfahrerin – es genügt, wenn der Sturz auch nur durch die Gefahr des Tieres geschieht (Landgericht 

Koblenz, Az.: 9 O 140/21). 

 

 

Hund als Leihgabe muss zum Besitzer zurück 

Sie war hochschwanger und trennte sich gerade vom Kindsvater. Da war der kleine Chihuahua 

„Keks“ einfach zu viel für die werdende Mutter. Kurzerhand fragte sie eine Bekannte, ob diese den 

elfjährigen Rüden zeitweise bei sich aufnehmen würde, bis sich der Trubel um Trennung und Geburt 

etwas gelegt hat. Als sie ihren Hund ein knappes Jahr später wieder zurückhaben wollte, weigerte sich 

die vorübergehende Hundemutter allerdings und behauptete, „Keks“ sei ihr für immer überlassen 

worden und sie habe ihn zudem sehr liebgewonnen. Für die Richter laut ARAG Experten keine triftigen 

Gründe, den Hund nicht wieder herauszugeben. Denn es fehlten nicht nur eine entsprechende 

rechtsverbindliche Erklärung oder der Beweis für eine Schenkung. Auch eine vermeintlich mangelnde 

Tierliebe war der Chihuahua-Besitzerin nicht anzulasten, da sie mit dem Überlassen des Tieres an ihre 

tierliebe Bekannte sichergestellt hatte, dass es dem kleinen „Keks“ gut gehe. Zudem habe sich die 

Halterin auch deutlich um das Tierwohl bemüht, indem sie ihren „Keks“ zurückgefordert hatte, sobald 

sie sich dazu wieder in der Lage sah (Amtsgericht München, Az.: 275 C 1437/23). 



V E R B R A U C H E R T I P P S  

D Ü S S E L D O R F ,  1 6 . 0 2 . 2 0 2 4  2 / 3  

 

Weitere interessante Informationen unter: 

https://www.arag.de/versicherungs-ratgeber/ 

 

https://www.arag.de/versicherungs-ratgeber/


V E R B R A U C H E R T I P P S  

D Ü S S E L D O R F ,  1 6 . 0 2 . 2 0 2 4  3 / 3  

 

Ihre Ansprechpartnerin 

Jennifer Kallweit  

Konzernkommunikation/Marketing ARAG SE 

Pressereferentin 

Telefon: 0211 963-3115  Fax: 0211 963-2220 

E-Mail: jennifer.kallweit@arag.de   www.arag.de 

 

Sie möchten unsere Verbraucher-Informationen nicht mehr erhalten? Melden Sie sich hier ab. 

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit 

größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen 

Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und 

Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im 

Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 

4.700 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2,2 Milliarden €. 

ARAG SE  ARAG Platz 1 · 40472 Düsseldorf  Aufsichtsratsvorsitzender  Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender   

Vorstand  Dr. Renko Dirksen (Sprecher) · Dr. Matthias Maslaton · Wolfgang Mathmann · Dr. Shiva Meyer · Hanno Petersen · Dr. Joerg Schwarze 

Sitz und Registergericht  Düsseldorf · HRB 66846 · USt-ID-Nr.: DE 119 355 995 

http://www.arag.de/
https://www.arag.com/jap/jforms/formulare/standard/00/00/05.faces?p=/german/press/service/sign-off

